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TOP 6. Neufassung der Zweitwohnungsteuersatzung zum 

01.01.2015   
FA 5/2014 

 
BM Ulrichs betont, dass aufgrund eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts die 
Zweitwohnungssteuersatzung der Stadt Norderney anzupassen sei. 
 
2. stv. BM Rass erkundigt sich, wie sich der Steuersatz von 15% ergebe. StAR Uden 
antwortet, dass seitens der Verwaltung ermittelt worden sei, bei welchem Prozentsatz man 
voraussichtlich die gleichen Steuereinnahmen habe wie mit der bisherigen Satzung. Als 
Ergebnis sei die Verwaltung auf 15% gekommen und schlage diesen Prozentwert daher als 
Steuersatz vor. BM Ulrichs merkt an, dass derzeit aus Sicht des Haushaltes keine 
Notwendigkeit bestehe einen höheren Steuersatz zu wählen. StAR Uden ergänzt, dass in 
der ständigen Rechtsprechung Steuersätze bis 20% als zulässig anerkannt seien. Bei 
darüber hinaus gehenden Steuersätzen würden die Gerichte regelmäßig von einer nicht 
zulässigen Erdrosselungswirkung des Steuersatzes ausgehen. 
 
Der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen fasst folgenden 
Empfehlungsbeschluss an Verwaltungsausschuss und Rat: 
 
Beschluss 
 

Der Neufassung der Zweitwohnungsteuersatzung zum 01.01.2015 wird in der beigefügten 
Entwurfsfassung zugestimmt. Der Steuersatz wird auf 15 % des Steuermaßstabes nach § 4 
Absatz 1 ZWStS festgelegt. 
 
 
7 Stimmen dafür 0 Stimmen dagegen 0 Enthaltungen 
      
 
 

STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 


